
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Angemessene Ausbildungsvergütung 
Gültig ab 01.01.2026 
 
 

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig hat sich erneut mit der Angemessen-
heit der Ausbildungsvergütung befasst und die seit 2016 geltenden Empfehlungen für die 
Ausbildungsvergütung mit Geltung ab 01.01.2026 unter Berücksichtigung der seit 2020 gel-
tenden Mindestvergütung gem. § 17 BBiG n. F. angepasst. Folgende Empfehlung wurde be-
schlossen: 

 

 

2026  1. Ausbildungsjahr       920,00 EUR   mindestens  724,00 EUR 
2. Ausbildungsjahr    1.086,00 EUR   mindestens  854,00 EUR 
3. Ausbildungsjahr    1.242,00 EUR   mindestens  977,00 EUR 

 
Für das Jahr 2027 wird der Vorstand der Rechtsanwaltskammer nach Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt (ca. November 2026) neu abstimmen. 

 

 
 
Ausbildungsverträge, die die Mindestvergütung unterschreiten, werden nicht in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen. Die Eintragung ist wiederum zwingende 
Voraussetzung für die spätere Zulassung der Auszubildenden zur Zwischen- und Abschluss-
prüfung.  


